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Landkreisordnung für Baden-Württemberg
(Landkreisordnung - LKrO)

in der Fassung vom 19. Juni 1987

§ 24
Hinderungsgründe

(1) Kreisräte können nicht sein

1. a) Beamte und Arbeitnehmer des Landkreises sowie Beamte und Arbeitnehmer des Land-
ratsamts,

 

b) Beamte und Arbeitnehmer eines Nachbarschaftsverbands und eines Zweckverbands,
dessen Mitglied der Landkreis ist,

 

c) leitende Beamte und leitende Arbeitnehmer einer sonstigen Körperschaft des öffentli-
chen Rechts, wenn der Landkreis in einem beschließenden Kollegialorgan der Körper-
schaft mehr als die Hälfte der Stimmen hat, oder eines Unternehmens in der Rechtsform
des privaten Rechts, wenn der Landkreis mit mehr als 50 vom Hundert an dem Unter-
nehmen beteiligt ist, oder einer selbstständigen Kommunalanstalt des Landkreises oder
einer gemeinsamen selbstständigen Kommunalanstalt, an der der Landkreis mit mehr
als 50 vom Hundert beteiligt ist,

 

d) Beamte und Arbeitnehmer einer Stiftung des öffentlichen Rechts, die vom Landkreis ver-
waltet wird, und

 

 

2. Beamte und Arbeitnehmer der Rechtsaufsichtsbehörde und der obersten Rechtsaufsichtsbehör-
de, die unmittelbar mit der Ausübung der Rechtsaufsicht befasst sind, sowie leitende Beamte
und leitende Arbeitnehmer der Gemeindeprüfungsanstalt.

 

Satz 1 findet keine Anwendung auf Arbeitnehmer, die überwiegend körperliche Arbeit verrichten.

(2) Der Kreistag stellt fest, ob ein Hinderungsgrund nach Absatz 1 gegeben ist; nach regelmäßigen
Wahlen wird dies vor der Einberufung der ersten Sitzung des neuen Kreistags festgestellt.

Weitere Fassungen dieser Norm

§ 24 LKrO, vom 04.05.2009, gültig ab 09.05.2009 bis 18.12.2015

Redaktionelle Hinweise

Fundstelle: GBl. 1987, 288
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